
Entsprechenserklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats 
 

der OnVista AG, Köln 
 

zu den Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ 
gemäß § 161 AktG 

 
und 

 
Erläuterung zu den Ausnahmen 

 
Die OnVista AG entspricht den Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate 
Governance Kodex“ mit den nachfolgend aufgeführten Ausnahmen: 
 
5.3.2. Der Aufsichtsrat soll einen Prüfungsausschuss (audit committee) einrichten, der sich insbe-
sondere mit Fragen der Rechnungslegung und des Risikomanagements, der erforderlichen 
Unabhängigkeit des Abschlussprüfers, der Erteilung des Prüfungsauftrags an den Abschluss-
prüfer, der Bestimmung von Prüfungsschwerpunkten und der Honorarvereinbarung befasst. 
 

Erläuterung: Bei 3 Aufsichtsratsmitgliedern erübrigt sich die Bildung von Ausschüs-
sen. 
 

5.4.5. Die Vergütung der Aufsichtsratmitglieder wird durch Beschluss der Hauptversammlung oder 
in der Satzung festgelegt. Sie trägt der Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang der Aufsichts-
ratsmitglieder sowie der wirtschaftlichen Lage und dem Erfolg des Unternehmens Rechnung. 
Dabei sollen der Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz im Aufsichtsrat sowie der Vorsitz und die 
Mitgliedschaft in den Ausschüssen berücksichtigt werden. 
 
Die Mitglieder des Aufsichtsrats sollen neben einer festen eine erfolgsorientierte Vergütung 
erhalten. [...] 
 
Auch die vom Unternehmen an die Mitglieder des Aufsichtsrats gezahlten Vergütungen oder 
gewährten Vorteile für persönlich erbrachte Leistungen, insbesondere Beratungs- und Vermitt-
lungsleistungen, sollen individualisiert im Anhang zum Konzernabschluss gesondert angegeben 
werden. 
 

Erläuterung: Eine höhere Vergütung des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden 
verglichen mit einem einfachen Mitglied sieht die aktuelle Satzung nicht vor.  
 
OnVista ist der Auffassung, dass durch eine erfolgsorientierte Vergütung die Über-
wachungsfunktion des Aufsichtsrats nicht verbessert wird. 

 
7.1.2. [...] Der Konzernabschluss soll binnen 90 Tagen nach Geschäftsjahresende, die Zwischen-
berichte sollen binnen 45 Tagen nach Ende des Berichtszeitraums öffentlich zugänglich sein. 
 

Erläuterung: Bedingt durch die in 2002 durchgeführte Ausgliederung hat sich die 
Vorlage der Abschlüsse 2002 um einige Tage verzögert.  
Aufgrund der geplanten Verschmelzung unserer Beteiligung OnVista Technologies 
GmbH auf die IS Innovative Software AG wird sich auch die Vorlage des 2. Quartals-
abschlusses um einige Tage verzögern. 

 
Köln, im Juli 2003 
 
 
Der Aufsichtsrat   Der Vorstand 

 


